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Federführend: 
FB 6

Beschlussvorlage Nr. BV/0241/21 Datum: 24.09.2021
Az: FD 66.1

Ziele:

Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle vom 18.12.1981 
i.d.F. der Änderungssatzung vom 26.11.2020 mit Wirkung ab dem 01.01.2022

Beratungsfolge:
Öffentlichkeit Datum  Gremium

Ö 30.09.2021 Ausschuss für Umwelt, Verkehr und technische Dienste
N 12.10.2021 Verwaltungsausschuss
Ö 14.10.2021 Rat der Stadt Celle

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die als Anlage 4 beigefügte Satzung zur Änderung der Friedhofsgebüh-
rensatzung.

Sachverhalt:

Gem. § 111 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKomVG) und § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind für die Inanspruchnahme öf-
fentlicher Einrichtungen der Stadt Celle grundsätzlich kostendeckende Gebühren zu erhe-
ben.

Basis für die Kalkulation und damit die Fortsetzung der Gebühren für das Jahr 2022 sind das 
Ergebnis der Betriebsabrechnung 2020 und die zu erwartenden Steigerungen der Personal- 
und Sachkosten. 

Bei den Grabplatzgebühren wie auch bei den Bestattungsdienstleistungen müssen die Ge-
bühren in 2022 zur Kostendeckung angepasst werden. Die Kalkulation zu den entsprechen-
den Einzeltarifen ist aus den Anlagen 1-3 zu entnehmen.  

Finanzielle Auswirkungen:

Bei den städtischen Friedhöfen handelt es sich grundsätzlich um gebührenfinanzierte Ein-
richtungen. Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Gebührenbedarfsrechnung 
für das Jahr 2022 verwiesen.

Gliederung der Vorlage
I. Bezug zu den Fachzielen
II. Beratungsfolge
III. Beschlussvorschlag
IV. Sachverhalt
V. Finanzielle Auswirkungen
VI. Auswirkung für Integration
VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
VIII. Anlage/n
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gez. Ulrich Kinder
Stadtbaurat

Anlagen:

Anlagen 1-3: Gebührenbedarfsrechnung (10 Seiten)
Anlage 4: Änderungssatzung (3 Seiten)
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Gebührenbedarfsrechnung

Friedhofswesen für 2022

Aufgrund des § 111 NKomVG und des § 5 NKAG sind die Benutzungsgebühren für die
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen grundsätzlich kostendeckend festzulegen.

Grundlagen für die Kostenermittlung der einzelnen Tarifpositionen sind:

1. die Betriebsabrechnung für das Rechnungsjahr 2020,

2. die erwartete Kostenentwicklung für 2021 und 2022:

    - Personalkosten für 2021 1,40% für 2022 1,80%

    - Sachkosten für 2021 2,40% für 2022 1,70%

Kurzdarstellung

Zusammenhängende Freiflächen, die nicht mehr für Bestattungen benötigt aber zur Erhaltung eines gepflegten 
Gesamtbildes unterhalten werden müssen, sind in der Position „Öffentliches Grün“ ausgewiesen. Sie sind nicht 
Bestandteil der Gebührenermittlung und werden gebührenneutral durch den allgemeinen Haushalt finanziert.

Entgegen der Erwartungen der Vorkalkulationen steigen die Gesamtkosten im Jahr 2020 sehr viel stärker als die 
Erträge und führen zu einer Gesamtdeckung von nunmehr 91,07%. Die aktuelle Kalkulation verfolgt weiterhin das 
Ziel einer 100%-igen Kostendeckung.

Zur Verdeutlichung sind die Istkosten der Vorkalkulation, die die Grundlage für die letztjährige Entscheidung stellten, 
den aktuellen Istkosten gegenübergestellt.
Neben dem dargestellten teils deutlichen Kostenzuwachs in den Kategorien (insbesondere durch eine 
überproportionale Steigerung der Personalkosten) wirkt ein zu erwartend stärkerer Inflationseffekt verstärkend 
gebührensteigernd in die zukünftige Kalkulation.

Die Grabplatzgebühren in den Tarifpositionen 1.1-1.9 können unter Berücksichtigung der Effekte trotz Einbezug von 
positiven Sondereffekten (Kapellenüberschuss und Berücksichtigung Erbanteil) mit Gebührensteigerungen von 5% - 
7,5% dargestellt werden.

Bei den Gebühren für Friedhofseinrichtungen (Tarifpositionen zu 2.) lassen sich für die Zukunft nahezu konstante 
Gebühren rechtfertigen. In der Rückschau liegt hier zwar ein Defizit vor, jedoch lässt insbesondere der 
Nutzungsrückgang sich als Folge der Corona-bedingten Einschränkungen als temporär bewerten. Eine wieder stärkere 
Frequentierung der Kapellennutzung erscheint realistisch.

Bei den Bestattungsdienstleistungen (Tarifpositionen zu 3.) sind z. T. deutliche Gebührensteigerungen zur Deckung 
notwendig (bis zu ca. 10%). Neben den dargestellten belastenden Effekten (Kostensteigerung, höhere 
Inflationserwartung) sind hier größtenteils weiter konstante bis rückläufige Nutzungszahlen zu verzeichnen. Grund 
hierfür kann der weiter fortschreitende wirtschaftliche Wettbewerb zu privaten Bestattern sein.



Stadt Celle FD 20
25.08.2021

Friedhofsgebühren 2022 Anlage 1-3

1
Übersicht über die Grabplatzgebühren 2021

Grabart Nettograbfläche Gebühr für 20 J. bzw 1 Jahr
Tarif Tarif 

m² 2022 2021
Positionen 1.1 bis 1.42 = Gebühren für 20 Jahre

1.1 Kindergrab 0,40 245,00 €                231,00 €                   

1.2 Reihengrab 1,80 1.103,00 €             1.038,00 €                

1.3 Urnenreihengrab 1,00 613,00 €                577,00 €                   

1.41 Sarggrab anonym 2.170,00 €             2.036,00 €                

1.42 Urnengrab anonym 627,00 €                624,00 €                   

Positionen 1.5 bis 1.9 = Gebühren für 1 Jahr 1 Jahr

1.5 Urnenwahlgrab 1,44 45,00 €                  42,00 €                     

1.5.1 Urnenwahlgrab 1,44 86,00 €                  80,00 €                     
        halbanonym

1.6 Urnenwahlgrab in bes. Lage 2,25 69,00 €                  65,00 €                     

1.6.1 Urnenwahlgrab in bes. Lage 2,25 132,00 €                123,00 €                   
        halbanonym

1.7 Wahlgrab je Grabstelle 3,00 92,00 €                  87,00 €                     

1.7.1 Wahlgrab je Grabstelle 3,00 176,00 €                164,00 €                   
        halbanonym

1.8 Wahlgrab in bes. Lage je Grabst. 3,75 115,00 €                109,00 €                   

1.8.1 Wahlgrab in bes. Lage je Grabst. 3,75 220,00 €                206,00 €                   
        halbanonym

1.9 Sondergrab je Grabstelle 3,60 111,00 €                104,00 €                   
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Übersicht über die Gebühren 2.1 bis 2.4 Kapellenbenutzung
und Kühlraumbenutzung

Vorschlag der z.Zt. gültiger
Tarif Bezeichnung Verwaltung Tarif

2.1 Kapellenben.
bis 30 Min 326,00 €             313,00 €                

2.2 Kapellenben.
über 30 Min 397,00 €             381,00 €                

2.3 Benutzung d.
kl. Feierr. 130,00 €             125,00 €                

2.4 Benutz. der 
Kühlz. pro Tag 18,20 €               17,70 €                  

Die Kapellennutzungsgebühr beinhaltet eine zweite Nutzung für eine Gedenkfeier innerhalb eines Jahres 
nach der Bestattung.

Gebührenermittlung für das Ausgraben eines Verstorbenen

Vorschlag der z.Zt. gültiger
Tarif Bezeichnung Verwaltung Tarif

3.71 Sarglänge
bis 1 m 260,00 €             260,00 €                

3.72 Sarglänge
über 1 m 1.000,00 €          1.000,00 €             

3.73 Urnen 130,00 €             130,00 €                

Aufgrund einer verschärften Rechtssprechung werden Ausbettungen nur noch in Ausnahmefällen von der unteren
Gesundheitsbehörde genehmigt.
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1. Kostenermittlung der Grabplatzgebühren
Grundlage der Grabplatzgebühren sind die Kosten der Rahmenanlage.

Istkosten Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten
2019 2020 2021 2022

Personalkosten 799.803 €      892.756 €           819.110 €              921.549 €                 
Sachkosten 260.187 €      254.264 €           265.517 €              264.818 €                 
Kalkulatorische Kosten 159.749 €      159.720 €           151.255 €              153.362 €                 

Gesamtkosten 1.219.739 €   1.306.740 €        1.235.882 €           1.339.729 €              
hiervon öffentliches Grün 206.762 €      208.944 €           210.000 €              210.000 €                 
zusätzlich ausgegliederte
 Belegungsflächen 4,11 €        520 m² 613 €                     2.137 €                     
Gebührenrelevante Kosten 1.012.977 €   1.097.796 €        1.025.269 €           1.127.592 €              
Kostensteigerungsrate -6,6% 10,0%

Überschuss verpachtete Kapelle 33.670 €-                   
Zinsanteil aus Krematoriumsverkauf 16.488 €-                   
Erstattung für Kriegsopfergräber vom Land 41.407 €-                   
Erbanteil 25.000 €-                   
Gebührenfähige Kosten 1.011.027 €              

Kalk. Nettograbfläche 33.000 m²    Nettograbflächenpreis je m² 30,64 €                     

Nettograbflächenpreis je m² Vorjahr 28,84 €                     

Vorschlag der Verwaltung 30,64 €                     
Abweichung zum Vorjahr 6,24%

2. Kostenermittlung für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen
    Abschnitt II des Gebührentarifs

Zu Tarif 2.1, 2.2 und 2.3 Benutzung der Kapelle bis zu 30 Minuten, bzw. über 30 Minuten
und Benutzung des kleinen Feierraums

Die Kapelle auf dem Stadtfriedhof wurde zum 1.4.2001 an einen privaten Betreiber verpachtet.
Die Verpachtungserlöse werden bei der Gebührenermittlung gutgeschrieben.

Kapellennutzung Istkosten Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten
2019 2020 2021 2022

Personalkosten 56.735 €        61.860 €             58.105 €                63.855 €                   
Energiekosten 7.941 €          8.818 €               8.101 €                  9.183 €                     
sonst. Sachkosten 14.884 €        18.706 €             15.183 €                19.481 €                   
Kalkulatorische Kosten 25.846 €        25.520 €             24.625 €                24.613 €                   

26.401 €-        26.401 €-             53.053 €-                37.000 €-                   
Gesamtkosten 79.006 €        88.504 €             52.961 €                80.132 €                   

Anzahl Trauerfeiern 285 226 169 246

Kosten je Trauerfeier 391,61 €             313,38 €                325,74 €                   

Überschuss verp. Kapelle
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Kühlraumnutzung IST IST Kalk. Kalk.
2019 2020 2021 2022

Personalkosten 6.215 €          5.992 €               6.273 €                  6.185 €                     
Energiekosten 2.297 €          1.600 €               2.343 €                  1.666 €                     
sonst. Sachkosten 1.851 €          1.693 €               1.888 €                  1.763 €                     
Kalkulatorische Kosten 1.936 €          1.912 €               1.850 €                  1.848 €                     

6.476 €-          6.476 €-               3.500 €-                  3.000 €-                     

Gesamtkosten 5.733 €          4.721 €               8.854 €                  8.463 €                     

Nutzungstage 521 466 500 466

Kosten je Nutzungstag 10,13 €               17,71 €                  18,20 €                     

3. Kostenermittlung für die Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung bei Bestattungen
    Abschnitt III des Gebührentarifes

Die Gebührenfindung für das Ausheben und Verfüllen von Kinder- und Reihengräbern 
wurde nach den Kosten des Waldfriedhofes ermittelt (kostengünstigste Basis).

Faktoren der Leistungswertigkeit für das Ausheben und Verfüllen:

Kindergrab 0,4

Reihengrab 1,0

Wahlgrab 1,1

Wahlgrab in besonderer
Lage und Sondergrab 1,5

Überschuss verp. Kapelle
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Kostenermittlung für das Ausheben und Verfüllen eines Sarggrabes

1. Reihengräber

Kosten Waldfriedhof
Istkosten Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten

2019 2020 2021 2022

Personalkosten 35.677 €        36.501 €             36.538 €                37.678 €                   
Sachkosten 12.744 €        14.610 €             13.000 €                15.215 €                   
Kalkulatorische Kosten 1.533 €          1.486 €               1.432 €                  1.410 €                     

Gesamtkosten 49.954 €        52.597 €             50.970 €                54.303 €                   

Leistungswerte 155 120,4 155,0 137,7

Kosten je Leistungswert 322,28 €        436,85 €             328,84 €                394,36 €                   

Abweichung zum Vorjahr -3,1% 19,9%

Kosten für eine 
Erdbestattung
 im Kindergrab LW= 0,4 157,74 €                   

Kosten für eine 
Erdbestattung
im Reihengrab LW= 1,0 394,36 €                   

Vorr. Leistungswerte für Kinder- u. Reihengräber 30,6

2. Wahlgräber

Kosten Waldfriedhof

Erwartungskosten Waldfriedhof 54.303 €                   
abzüglich Kosten Reihengräber 30,6 LW 394,36 €             12.067 €                   
Anteil Wahlgrabarten 42.236 €                   

Stadtfriedhof 
Istkosten Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten

2019 2020 2021 2022

Personalkosten 8.175 €          11.323 €             8.372 €                  11.688 €                   
Sachkosten 4.227 €          4.528 €               4.312 €                  4.715 €                     

Gesamtkosten 12.402 €        15.851 €             12.684 €                16.404 €                   
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Erwartungskosten für die Istkosten Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten
Wahlgrabarten: 2019 2020 2021 2022
Waldfriedhof 41.639 €        39.229 €             42.486 €                42.236 €                   
Stadtfriedhof 12.402 €        15.851 €             12.684 €                16.404 €                   

Gesamtkosten 54.041 €        55.080 €             55.170 €                58.640 €                   

Leistungswerte 147,1 144,0 147,1 144,0

Kosten je Leistungswert 367,38 €        382,50 €             375,05 €                407,22 €                   

Abweichung zum Vorjahr -1,95% 8,58%

Kosten je Erdbestattung
 im Wahlgrab LW= 1,1 447,94 €                   

Kosten je Erdbestattung
im Wahlgrab in bes.
Lage LW= 1,5 610,83 €                   

Kostenermittlung für das Ausheben und Verfüllen eines Urnengrabes

IST 2019 IST 2020 Kalk 2021 Kalk 2022
Personalkosten 32.046 €        38.254 €             32.820 €                39.488 €                   
Sachkosten 3.064 €          3.759 €               3.126 €                  3.915 €                     

Gesamtkosten 35.110 €        42.013 €             35.946 €                43.402 €                   

Urnenbeisetzungen 509 613 530 561

Kosten je Urnenbeisetzung 68,98 €          68,54 €               67,82 €                  77,37 €                     

Vorschlag der Verwaltung 78,00 €                     
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Kostenermittlung für die Grabflächenherstellung

IST 2019 IST 2020 Kalk 2021 Kalk 2022

Personalkosten 19.892 €        20.823 €             24.854 €                26.223 €                   
Sachkosten 27.968 €        32.418 €             24.814 €                27.176 €                   

Gesamtkosten 47.860 €        53.241 €             49.668 €                53.399 €                   

Leistungswerte 917,9 1.002,4 1.009,0 1.005,7

Kosten je Leistungswert 52,14 €          53,11 €               49,22 €                  53,10 €                     

Kosten für die Grabflächenherstellung:

Grabart Leistungwert Vorjahreskalkulation Kosten 2021

Kindergrab 1,7 83,69 €                  90,26 €                     

Reihengrab 1,9 93,53 €                  100,88 €                   

1-stelliges Wahlgrab 2,5 123,07 €                132,74 €                   

jede weiter Stelle 1,2 57,10 €                  61,59 €                     

1-stelliges Wahlgrab in bes. Lage* 3,1 152,61 €                164,60 €                   

jede weitere Stelle 2,0 98,45 €                  106,19 €                   

Urnenreihengrab 1,0 49,23 €                  53,10 €                     

Urnenwahlgrab 1,6 78,76 €                  84,95 €                     

Unrnenwahlgrab in bes. Lage 2,0 98,45 €                  106,19 €                   

Wahlgrab Nachbestattung 2,5 123,07 €                132,74 €                   

Wahlgrab in Bes. Lage Nachbest. 2,5 123,07 €                132,74 €                   

jede weitere Urnenbeisetzung 1,0 49,23 €                  53,10 €                     

* Dieser Tarif findet im Bedarfsfall auch Anwendung für die Sondergräber

Die Inanspruchnahme dieser Leistung ist auf Stadt- und Waldfriedhof obligatorisch. Sie wird auf den 
Ortsteilfriedhöfen privat erbracht.
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Kostenzusammenstellung, Gebührenvorschlag und -vergleich

Kosten 2020

(nur Stadt&Wald)

Tarif

Ausheben u. 

Verfüllen

Vorbereitung der

Grabfläche Gesamtkosten

Tarif 

2022

Tarif 

2021

Kindergrab

3.11 157,74 €         90,26 €              248,01 €        249,00 €  216,00 €  

Reihengrab

3.12 394,36 €         100,88 €            495,24 €        496,00 €  423,00 €  

Wahlgrab

3.21 447,94 €         132,74 €            580,68 €        581,00 €  536,00 €  

jede weitere Stelle zuzgl. 61,59 €              61,59 €          62,00 €    58,00 €    

Wahlgrab ibL

3.31 610,83 €         164,60 €            775,43 €        776,00 €  716,00 €  

jede weitere Stelle zuzgl. 106,19 €            106,19 €        107,00 €  99,00 €    

Urnenreihengrab

3.41 77,37 €           53,10 €              130,46 €        131,00 €  118,00 €  

Urnenwahlgrab

3.42 77,37 €           84,95 €              162,32 €        163,00 €  147,00 €  

Urnenwahlgrab  ibL

3.43 77,37 €           106,19 €            183,56 €        184,00 €  167,00 €  

weitere Beis. Wahlgrab

3.51 447,94 €         132,74 €            580,68 €        581,00 €  536,00 €  

weitere Beis. Wahlgrab ibL

3.52 610,83 €         132,74 €            743,57 €        744,00 €  686,00 €  

jede weitere Urnenbeisetzung

3.53 77,37 €           53,10 €              130,46 €        131,00 €  118,00 €  
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Grabsteingenehmigungsgebühren

1. Ermittlung der Arbeitsplatzkosten

2020 2021

Mitarbeiter EG8 Standardwert KGST 55.400 56.397

Arbeitsplatzkosten Pauschale KGST 6.250

TUI Kosten Pauschale KGST 3.450

Gemeinkosten KGST 20% 11.279

77.377

Jahressollleistung KGST 1590   Std.

Kosten je Arbeitsstunde 48,66 €        

2. Ermittlung der Gebühren

Arbeitsvorgang     Grabmalaufstellung      Zweitschrift         Einfassung

Stunden Betrag Stunden Betrag Stunden Betrag

Genehmigung, Bescheid,

Aktenverwaltung 0,50 24,33 €        0,25 12,17 €        0,25 12,17 €        

Anleitung und Prüfung 1,00 48,66 €        0,25 12,17 €        0,50 24,33 €        

Gesamtkosten 73,00 €        24,33 €        36,50 €        

Gebührenvorschlag 73,00 €        25,00 €        37,00 €        

gültige Gebühr 73,00 €        25,00 €        37,00 €        

Steigerung 0,0% 0,0% 0,0%
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Satzung

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle
vom 18.12.1981 in der Fassung der Änderung vom 26.11.2020

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010*, (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.06.2021 (Nds. GVBl. S. 368) sowie der §§ 2 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Neufassung vom 20. April 
2017 (Nds. GVBl. S.121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 
2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 14. Oktober 2021 
folgende Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen:

*Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des 
niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts vom 17.12.2010.

Artikel I

Der Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle vom 18.12.1981 in 
der Fassung der Änderung vom 26.11.2020 wird folgendermaßen geändert:

Die Nr. 1 erhält folgende Fassung:

1. Grabplatzgebühren Reihengräber für 20 Jahre

1.1 Reihengräber bis 1 m Sarglänge 245,00 €
1.2 Reihengräber über 1 m Sarglänge 1.103,00 €
1.3 Urnenreihengrab 613,00 €
1.4 Grabstellen für anonyme Beisetzungen einschl. 20 jähriger Rasenpflege
1.4.1 Sarggrab (nur Waldfriedhof) 2.170,00 €
1.4.2 Urnengrab (nur Stadtfriedhof) 627,00 €

Wahlgräber pro Jahr:

1.5 Urnenwahlgrab 45,00 €
1.5.1 Urnenwahlgrab halbanonym 86,00 €
1.6 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage 69,00 €
1.6.1 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage halbanonym 132,00 €
1.7 Wahlgrab 92,00 €
1.7.1 Wahlgrab halbanonym 176,00 €
1.8 Wahlgrab in bevorzugter Lage 115,00 €
1.8.1 Wahlgrab in bevorzugter Lage halbanonym 220,00 €
1.9 Sondergrab (nur Friedhöfe Bostel und Lachtehausen) 111,00 €

Die Nr. 2 erhält folgende Fassung:

2. Benutzung der Friedhofseinrichtungen

Die Kapellennutzungsgebühr gem. Ziffer 2.1 bis 2.3 beinhaltet eine weitere Nutzung für 
eine Gedenkfeier innerhalb von 12 Monaten nach der Trauerfeier.

Die Berechnung der Leichen- und Kühlzellen erfolgt je angefangenen Tag. Der  
Einlieferungs-  und  Beisetzungstag  gelten  als ein Tag. 
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2.1 Benutzung der Kapelle bis 30 Min. einschl.
Orgelbenutzung und Sargannahme während 
der Dienstzeiten 326,00 €

2.2 Benutzung der Kapelle über 30 Min. einschl.
Orgelbenutzung und Sargannahme während 
der Dienstzeiten 397,00 €

2.3 Benutzung eines kleinen Feierraumes 130,00 €
2.4 Benutzung der Kühlzelle pro Tag 18,20 €
2.5 Annahme der Auslieferung von Särgen außer-

halb der Arbeitszeit (nur für Stadt- und Wald-
friedhof) 36,00 €

2.6 Ein Sargträger 36,00 €

Die Nr. 3 erhält folgende Fassung:

3. Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung bei Bestattungen für alle Friedhöfe

Die Gebühren erhöhen sich um die Kosten, die der Stadt durch die erforderliche 
Hinzuziehung von fachkundigen Gewerbetreibenden entstehen (§ 9 Abs. 1 der 
Friedhofssatzung). Bei Zweitbelegungen können Erschwerniszuschläge nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet werden.

Ausheben und Verfüllen eines Grabes einschl. Grabflächenvorbereitung

Die Grabflächenvorbereitung wird nach den Beisetzungen auf dem Stadt- und Waldfriedhof 
durch die Stadt ausgeführt. Auf den Friedhöfen der Ortsteile müssen die Grabflächen nach 
Beisetzungen durch den Nutzungsberechtigten hergerichtet werden.

3.11 Kindergrab 249,00 €
3.12 Reihengrab 496,00 €
3.21 1 stelliges Wahlgrab 581,00 €

jede weitere Stelle zuzgl. 62,00 €
3.31 1 stelliges Wahlgrab in 

bevorzugter Lage und Sondergrab 776,00 €
jede weitere Stelle zuzgl. 107,00 €

3.41 Urnenreihengrab 131,00 €
3.42 Urnenwahlgrab 163,00 €
3.43 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage 184,00 €
3.51 Jede weitere Erdbestattung in einem

Wahlgrab 581,00 €
3.52 Jede weitere Erdbestattung in einem 

Wahlgrab in bevorz. Lage 744,00 €
3.53 Jede weitere Urnenbeisetzung 131,00 €
3.6 Ausschmücken der Gruft 36,00 €

Ausgraben eines Sarges oder einer Urne

Für die Wiederbeisetzung gelten die Tarife 3.21 - 3.53. Die Überführung bzw. ein eventuell 
benötigter Ersatzbehälter bei Pos. 3.71 und 3.72 sind vom Auftraggeber bei einem 
Bestattungsunternehmen zu bestellen. Für die Überführung für Urnen gelten die Tarife 3.74 
und 3.75.
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3.71 Sarglänge bis 1 m 260,00 €
3.72 Sarglänge über 1 m 1.000,00 €
3.73 Urnen 130,00 €
3.74 Urnentransport innerhalb des Stadtgebietes 16,00 €
3.75 Urnenversand innerhalb Deutschlands 26,00 €

              Auslandsversand nach Aufwand

Die Nr. 4 erhält folgende Fassung:

4. Genehmigungsgebühren

Die Berechnung der Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen und Grabeinfassungen 
erfolgt gemäß der nachfolgenden Tabelle:

4.1 Grabmalaufstellung         73,00 €
4.2 Antrag für weitere Inschrift       25,00 €
4.3 Grabeinfassung       37,00 €

Artikel II

Diese Friedhofsgebührenänderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Celle, den 14.10.2021

(Dr. Jörg Nigge)
Oberbürgermeister
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